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Kapitel 31.

Über Prinzenerziehung.
Da die Macht des Heiligen Römischen Reiches die Gesetze

und Ordnungen der durch Sitte, Lebensweise und Sprache ver¬
schiedenen Völker zu bewachen hat, ist es für gut und durch

das Gutachten aller Weisen für förderlich erklärt, daß die
Kurfürsten, des Reiches Säulen und Stützen, über die ver¬

schiedenen Sprachen und Mundarten sich unterrichten,
damit sie die meisten verstehen und von der Mehrzahl ver¬

standen werden und der kaiserlichen Hoheit helfen können,
die vielen Schwierigkeiten zu beheben. Deshalb befehlen
wir, daß die Söhne, Erben und Nachkommen der durchlauch¬

tigsten Kui fürsten, nämlich des Königs von Böhmen, des
Pfalzgrafen bei Rhein, des Herzogs von Sachsen und des
Markgrafen von Brandenburg, während sie wahrscheinlich
doch ihre deutsche Muttersprache zu verstehen und von

Kindheit an zu lernen sich vornehmen, von ihrem siebenten

Lebensjahre an auch in der Grammatik der italieni¬

schen und der slawischen Sprache unterrichtet wer¬

den, so daß sie unter Gottes Beistand mit vierzehn Jahren
darin ausgebildet sind.

Dies ist nicht nur nützlich, sondern wird aus den ge¬

nannten Gründen für nötig erachtet, weil diese Sprachen
am meisten zum Nutzen und Frommen des Heiligen Reiches
verwendet zu werden pflegen und in ihnen die schwersten

Reichsgeschäfte vorgenommen werden. Diese Art der
Betätigung wollen wir also beobachtet haben. Dem Ermessen

der Eltern aber bleibt es Vorbehalten, die Söhne, wenn sie

welche haben, oder die Verwandten, die sie für ihre wahr¬
scheinlichen Nachfolger halten, an Orte zu senden, wro sie sich

über die Mundarten unterrichten können, oder ihnen daheim
Lehrer, Erzieher und Spielgefährten zuzuteilen, die hierin er¬

fahren sind und durch deren L mgang und Belehrung sie in
gleicher Weise in diesen Sprachen unterrichtet werden können.


